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Neues helvetisches Tagblatt
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band N. kgro. XI., Bern, den 2z. Okt. 17YY. (1 Brumaire lAIl.)

G c s e z g e v u n g.

Senat, 12. Oktober.
(Fortsetzung.)

Frossard als Minorität räth zur Annahme.
Die Berichte werden für 3 Tage auf den

Kanzleitisch gelegt.
Die Discussion über den Beschluß, die

Schätzung der Grundstücke betreffend, wird
eröffnet.

Der Bericht der Commission war folgender:

Der 7. § scheint der Commission zu viel von
den Eigenthümern zu fodern, und dieselben in
eine drückende Verlegenheit z» setzen. Wer
nach diesem § sein Gut nur um einen Sechs-
theil zu gering aiigiebt, soll gehalten seyn, die
fünffache Besteuruug von derjenigen Summe zu
bezahlen, die seine eigene Angabe übersteigt.

Wie leicht ist es möglich, daß auch der red-
liebste Mann sein Gut um einen Sechstheii zu
gering angicbt, besonders zu einer Zeit, wo so
viele Umstände, wo ein Sieg oder eine Nieder-
läge der streitenden Machte, auf den Werth der

Die Commission, der Sie die Untersuchung Güter w sehr einwirken? Und ein solcher Frr-
der gegenwartigen Resolution aufgetragen ha-Uhum sollte so hart bestraft werden? Die Com-
ben, fühlt es sehr lebhaft, wie dringend es ist,Mission wünscht nichts weniger, als die Ungc-
daß die Schätzung der Grundstücke so geschwindistraftheit der Betruger. Wenn es in dem Be-
als möglich volleadet werde, und es ist ihr sehn-
sicher Wunsch, daß dieselbe auf eine billige und
gerechte Weise geschehe, damit nicht der Red-
liche für den Gewissenlosen, wie es bisher
leider geschehen ist, in Zukunft bezahle. Die-
ses alles hat die Commission genau erwogen
und beherziget, und es rhut ihr daher leid,
daß sie mcyr zur Annahme des Beschlusses stim-
men kaun; ungern vermißt sie die Angabe des
Maaustcbeo, nach welchem die Schätzungen
müssen vorgenommen werden; er ist zwar in
einem vorherigen Gesetze angegeben, allein in

bie eine solche Bestimmtheit und
Deutlichkeit erfodert, wie diejenige, von der.»'» ivril

die Wiederholung nichsidie Halste u. s. w. zu gering anschlagt? Ver-
n r Nicht lîd'rffUoig, sondern höchst nüzlich, jcsdient ein «olckwx nicht strcnger bestraft zu wer-
sogar höchst notwendig gewesen. Nicht weni-lden, als der Beschluß es erheischt? Die Com-
0?/ a'x >> -

w der Resolution auszu-mssssion kann nicht umhin, dem Senat diese
's " k daß der Zeitpunkt nicht genauer ausge-Mangel aufzudecken, und wie dringend sie auch

von welchem die Schätzungen anfan-jdie Annahme der Resolution findet, tragt sie
gen sollen, ^.er xctpunkt, von welchem die!doch ein Bedenken, über solche Fehler hinweg-
Angabe m das Steuerregister datirt, kaun nichsizuschm; sie sezc das Zutrauen in den großen

»,» Ä? wahre Zeitpunkt angesehen wer-!Rath, er werde auf diese Bemerkungen Nük-
nicht, wie sehr se-cher die.ß-ht nehmen, und de-n Sei,at bald einen Be-

Drrmd,tuae m ihrem Werth gefallen sind? ssHluß zusenden, in dem diese Vcrwerfängst

schluß hiesse: wer um einen Viertheil, um einen
Drittheil, oder um die ftâlfte u. s. w. sein
Grundstück unter seinem Werth angiebt, soll
verhallnißmaßig bestraft werden, so würde die
Coniinission in diesem Stük keinen Grund zur
Verwerfung finden. Aber nicht genug, daß ein
solcher Mann ungerechter Weise um Geld ge-
straft würde, er würde auch seine Ehre, seinen
guten Namen verlieren.

So wie der 7. § der Commission zu hart
scheint, so kommt ihr der i<?. § zu gelind vor.
Liegt nicht offenbar, und zwar in einem hohen
Grade, böser Wille und schandlicher Betrug
mm Tag wenn ein Eige? thinner sein Gut um
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Gründe gehoben sind. In dieser Zuversicht
räth Ihnen die Commission, die Resolution
nicht anzunehmen.

Frofsard, als Minorität der Commission,
legt folgendes besonderes Gutachten vor:

Die Gründe, welche die Mehrheit der Com-
mission aufstellt, um den Beschluß zu verwer-
fen, halten mich von der Annahme desselben
nicht ab — indem es i) dringend ist, den
zahlreichen und auffallenden Mißbräuchen ein
Ende zu machen, die sich bei Schätzung der
Grundstücke eingcschiichen haben. Eine Menge
Fälle liessen sich anführen, die beweisen könne

ten, welche ärgerliche Ungleichheit dabei statt
findet, deren Folge ist, daß die ächten Pa-
tristen, die ehrlichen Leute, die sich nach ihrem
Gewissen taxirtcn, das Opfer ihrer Wahrhcits-
liebe und curchaus muthlos werde» müßten,
wenn in Ermanglung eines Strafgesetzes, wie
dasjenige ist, welches Eurer Sanction gegen-
wärtig vorgelegt wird, sie ausschließlich die
Last der Staatsabgabcn tragen müßten. 2) Ist
es nur allzubckannt, daß der Narioualichaz
sich in einein Zustand der grosieu Dürftigkeit
befindet, daß dadurch alle Unternehmungen der

Regierung gelähmt werden, daß alle Staats-
Beamten, Geistliche, Civil- und Milttärbchör-
den unbezahlt und in Dürftigkeit sich bcsinden,
und ihrer Stellen überdrüssig, nur durch eine

Art von Requisition in denselben können erhai-
ten werden ; daß infolge eben dieser Entblößung
von allen Geldquellen, die Regierung sich in die

Nothwendigkeit verftzt sah, den großen Theil
der Vaterlands - Vertheidiger in ihre Heimalh
zurükzusendcn, in eben dem Augenblik, wo wir
alle Kräfte hätten aufbieten sollen, um die

barbarischen Horden, welche Helvetien Ketten
brachten, von unserm Boden zu vertreiben;
daß die Schweizer auf diese Art ausser Stand
gcsezt, sich z» vertheidige», in eine entehrende
Nullität und politische Abhängigkeit versunken
sind, welche die Blatter unserer Geschichte
schähden wird, wenn wir aus derselbe» her-
auszutreten uns nicht nachdcuklich bestreben;
daß wir, „merer erswöpften Finanzen wegen,
den günstigsten Augenblik, unsere Narionalehre
und Naàaikredil wieder zu erlangen, vcr-
säumen.

Man spricht von einer neuen Abgabe, die

bestimmt seyn soll, die vom Feinde verwüste-
ten Kantone jn unterstützen; ich bin von der

h
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dringenden Nothwendigkeit, unsern unglüfliche'»
Brüdern zu Hülfe zu eilen, üb rzeugt. Sollte
es aber nicht wohlgethan seyn, ehe wir neue
Auflagen beschließen, jene a»f ein gereckte und
gleichartige Weise einzuziehen, die längst s»)
beschlossen worden; und wie kann man von den

ächten Patrioten, die bereits vier v.m Tauftnd
ihres Vermögens bezahlten, eine neue Abgabe
f. dern, während eine große Zahl Egoisten und

schlechte Burger sich jenen betrügerischer Weist
entzogen, und vielleicht noch nicht ein vom
Tausend bezahlt haben

Aus diesen von mir nur angedeuteten Bee

trachtungen, und aus vielen andern, dje meint
beredtern Collegen besser entwikeln werden, als
ich es nicht thun könnte, und die jeder aus
uns im Innersten seines Herzens fühlen muß,

glaube ich, es würde unrach/am und gefährlich
seyn, den vorliegend n Besckluß zu verwerfen,
und mein Gewissen verpflichtet m.ch, zu dessen

Annahme zu rathen.
Bertholet verlangt als Ordnungsmotion,

Vertagung der Discussion bis Montag, da
Frossards Bericht deute zum erstenmale zum
Vorschein komi.it. Dieser Antrag wird ange-
nommen.

Der Präsident nimmt den Namensaufruf vor,
2 Mitglieder sind ohne Urlaub abwesend.

Zäslin im Namen einer Commission räch

zur Annahme des Beschlusses übenden Bela»

gerungszustand der Gemeinden.
Der Bericht w-rd für 3 Tage auf den Kanz-

leitisch gelegt.
Die Secretärs erklären, daß diesem den

Saalinspcktoren vorgelegten Rechnungen rich-
rig befunden worden.

Die Versammlung findet sich nicht vollstän-
dig genug, um deliberiren zu können.

Nach einigen Debatten verlangt Lüthi von

Sol., daß ein neuer Namensaufruf vorgenom-
men, und die Namen der Glieder, die sich

während der Sitzung entfernt haben, dem Ver-
balprozcß einverleibt werden.

Boplcr glaubt, wir können auch dielen

Schluß nicht fassen, wegen unvollständiger
Zahl.

Lütyis Antrag wird angenommen.
Der Namensaufruf wird vorgenommen.
Während der Sitzung hatten sich entfernt:

Lüthi v. Langn, und Schwaller.
Auf Meyers v. Arb. Antrag sollen die
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Glieder, deren Urlaub« zu Ende sind, zurük-lräthes, ihres ganzen Eigenthums, kurz ihrer
geruffen werden. iNothdurft beraubt sind.

^ ' Nachdem das Direktorium über die Verschiß
dene Art und Weift zur Verschassung dieses
Beitrages berathschlaget hatte, jiaud es kein

Die Sitzung wird bis 4 Uhr aufgeschoben.

(Abends 4 Uhr.)
Der Beschluß wird verlesen, der zu Untersten

tzung der durch den Krieg ver vüftelen Gegen-
den der Republik und ihrer Bewohner, eine
ausserordentliche Beisteuer von ein vom Tau-
send zu bezahlen verordnet.

Die Vothschaft des Direktoriums, die diesen
Beschluß veranlaßte,/var folgende:
Das Vollziehnngsdirektorium der einen und

untheilbaren helvetischen Republik, an die
geftzgebenden Räthe, in geheim. Sitzung.

Bürger Gesezgeber!
- Es herrschet nur eine Stimme über den Zu-

stand des. Jammers und Elends, worin die
Bewohner mehrerer Kantone durch die Wirkung
und die Folgen des Kriegs gestürzt wurden.

In das tiefste Elend niedergestürzt, bestreben
sie sich umsonst mit beispielloser Anstrengung,
sich aus ihrer schrâklichen Lage zu reißen.

Aber schröklicher wird sie mit jedem Tage.
Immer mehr von der Unzulänglichkeit ihrer
eiaeuen Mittel überzeuget, wenden sie sich mir
desto größerer Anfturung an das Direktorium,
um unterstüzt zu werden.

Der Winter nahet, und mit ihm die ganz-
liehe Entblößung von allem, was zur Verwah-
rung gegen Hungersnoth und gegen die Strenge
der Jahreszeit nothwendig erfodert wird.

Das Direktorium bestrebt sich mit Eifer und
mit aller Kraft, die ihm anvertraut ist, solche
unglutlicheü Gegenden zu trösten, und bereits
hat es für >ich selbst verschiedene Verfügungen
getroffen, um die Einwohner gegen den Hun-
gerroo zu sichern. Allein nur schwach erleich-
tern feme Bemühungen die Uebel, und keines-
Wegs .onuen sie die zahllosen Bedürfniße be-
snedigen.

Das Direktorium kann seinen Wunsch nicht
ausführen; es kann die Mittel nicht entfalten
welche die Lage unsers Vaterlandes gestartet,
um dieft Erleichterung ohne einen Beschluß zu
bewerkstelligen, wodurch die Enthebung eines
Benrages authorisirt wird, der ausschließend
da;-., bestimmt würde, der Gesellschaft widerum
eme zahllose Menge Menschen zu geben, die
lyrer Wohnung, ihres Viehes, alles ihres Ge-

Mittel angemessener als die Enthebung einer
Zulage von einem halben für tausend bei den
direkten Auflagen des laufenden Jahres.

Dieft Methode würde bei der Einziehung keine

neuen Unkosten verursachen; und da hierbei
keine neue Organisation müßte eingeführt wer-
den so würde auch nichts die Vollziehung ver-
zögern, und der Erfolg von der Einziehung
würde nicht unsicher seyn.

Zufolge von approximativen Tabellen über die
ausserordcnklichen Bedürfniße, der hier zum
Augenmerke gemachten Kantone, beredet sich
das Direktorium, der Ertrag dieser Taxe könnte
dem vorgesezten Zwecke entsprechen, ohne irgend
einen Bürger zu drücken, indem ohne Zweifel
alle und jede willig bereit sind, das Schiksal
ihrer ungluklichen Mitbürger durch ein kleines
Opfer zu erleichtern, welches gleicherweise auf
sie alle vertheilt wird.

Das Direktorium schlägt Ihnen also vor,
in ihrer Weisheit die Enthebung einer Neben-
Auflage von einem halben von Tausend zu den
direkten Auflagen des laufenden ZabreS zu de-
kretieren, welche Nebenaufiage einzig zu dem
oben bemerkten Zwecke müßte angewendet
werden.

Republikanischer Gruß! »

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
S a v a r y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr»
Mousson.

Man verlangt eine Commission. Die große
Mehrheit ruft zur Annahme.

Bertholet. Es ist unbegreiflich, daß Gês
genstände von der grasten Wichtigkeit immer
ohne Prüffung von uns sollen angenommen
werden.
IDas Direkt/ladet nur zu einem halben vom

tausend ein, und der Beschluß verlangt daS
Doppelte; hernach wird durch dm Beschluß
die Fortsetzung des so fehlerhaften Auflagensi)--
stems für das nächste Jahr vorausgesezt; um
dieses 2ten Artikels allein willen, verwirft er
den Beschluß.
WZäslin glaubt, wenn je ein Beschluß im
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Fall gewesen ist, mit Dringlichkeit gefaßt und
behandelt ;u werden, so sey es der gegenwär-
tige. Der große Rath geht allerdings über
den Vorschlag des Direktoriums hinaus, aber
wer Überzelt sich nicht, daß die Lage der von,
Krieg verheerten Kantone keine halbe, Isondern
ganze Maaßregeln erfodert, und gewiß die
Abgabe des ein vom Tausend nicht zu viel ist.
Die 2 vom Tausend der direkten Abgaben
werden f. r das Jahr 1799 ohne anders bezo-
gen, und darauf gründet sich der 2te Artikel
des vorliegenden Beschlusses.

Laflechere hatte für die Commission ge
stimmt, wci! der Unterschied zwischen ein halb
und ein vom Tausend bedeutend ist; überdcm
sind die direkten Auflagen das schlimmstmög-
liche in unserer R pubiik, und wir sollten be-
müht sey», an itre Stelle so viel möglich nur
indirekte zu bringen.

Knbli behauptet, der Schluß sey bereits
angenommen gewesen, durch große Stimmen-
Mehrheit. Er will also über Bertholets Antrag
zur Tagesordnung gehen.

Mittelholzer erwiedert, daß nie gehörig
abgestimmt worden; er ist übrigens für die
Annahme.

Der Beschluß wird angenommen.
Derjenige wird verlesen, der der Wahlver-

sammiung des Kantons Bern eine Verlange-
rung von 3 Tagen zu Beendigung ihrer Arbei-
ten bewilligt.

Bertholet findet, dieser Beschluß entspre-^
«he der Bothschaft des Direktoriums nicht ganz,
indem über die Kosten dieser Verlängerung nichts
bestimmt ist; indeß nimmt er denselben an,
da ein nachfolgender das fehlende ersetzen

ka-n.
Zaslin ist gleicher Meinung.
Der Beschluß wird angenommen.

Rossi begehrt für 6 Wochen Urlaub.
Nüce bittet daß man die dringenden Um-?

stände und die Beschlüsse der Versammlung
wider zu viele Urlaubsertheilungen in Erwägung
ziehe, und etwas sorgfältig hierüber sei, auch
fodert er die beschlossene Zurükberufung der
abwesenden Stellvertreter. Die Kanzlei erklärt,
daß dieses schon geschehen sei.

Der begehrte Urlaub wird gestattet.
M aschti erhält auf Begehren für 4 Wochen,

Pan chaud fur 3 Wochen, „nd S tig er für
4 Wochen Urlaub. ^Daì^ Direktorium zeigt an, daß es den ?r.
Schnell von Basel zum Präsident des obersten
Gerichtshofs ernannt habe. Diese Bothschaft
wird dem Senat mitgetheilt.

Das Direktorium übersendet nach der an
dasselbe ergangenen Auffodcrung alle Beschlüsse,
die es in Ruksicht der Beziehung der Einregistri-
rungsgebühre» genommen hat. AufKuhns
Ankrag wird dieie Botschaft mit ihren Beiw
gen der über diesen Gegenstand nicdergesezttn
Commission übcrw-esen.

Das Direktorium übersendet die Bittschrift
des B. Joh. Aumbach, von Roll im Leman,
der den Verkauf seiner geldstaglichen Güter
während einem Jahre zu verschieben wünscht.

Auf Pan chaud s Antrag wird diese Bote
schafr einer Commission überwiesen. in welch«

geordnet werden: Carrard, Schlumpf und
L ü sch er.

Br. Pauli, Magazinaufseher in St. Urban,
fragt, welche Gewicht und Maaß beiAuschei-
lung der Rationen für die Pferde gebraucht
werden sollen.

Auf Kühn s Antrag wird die Berathung
hierüber vertagt, bis Kochs Gutachren über

Militärorganisarion behandelt wird.
Das Direktorium übersendet folgende Both-

schaft:

Am iZ. Oktober war keine Sitzung in beiden Das Vollzichungs-Direktorium der helvetisch/,"
Räthen.

GrosserRath, i4.Oktober.
Präsident: Ackermann.

Herzogv. Mu fier erhält für 14 Tage Urlaub.

Wyder entschuldigt se.ne Abwesenheit durch
Krankheit. Der Urlaub wird bis zu feiner Her-
Heilung verlängert.

einen »nd unrheübarcn Republik, an dll
gesczgebenden Räthe.

Bürger Gesezgcber!
Nicht ohne Mühe bemerkte das Direktorium,

daß der zweite Artikel ihres Dekrets vom A'M
Weinmonat noch einige Zweifel in Betreff ein-»

Vertrages übrig laßt, der mit Umeruchmein von

Fourage- Lieferungen an die ft'a-.k'che Arme»

beschlossen worden. (Die Fornetzung folgt.)
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Grosser Rath, 14. Okt.
(Fortsetzung.)

(Fortsetzung der Botschaft des Direktoriums,
Heulieferungen betreffend.)

Das Direktorium beeilet sich, Bürger Gesezge-
ber, Ihnen die Abschrift dieses Vertrages vor-
zulegen, und sie mit folgenden Bemerkungen zu
begleiten.

Ein Gesez vom i6ten Okt. 1793 ladet das
Direktorium aufs dringendeste ezn, durch all«
mögliche Mittel diejenigen Gemeinden in den
Kantonen zu erleichtern, welche durch Einquar--
tierung der Truppen gedrückt werden»

Das Benehmen des Direktoriums war gleich-
sam die Auslegung dieses Gesetzes. Niemanden
ist unbekannt. daß nach beträchtlicher Verweh-
rung der fränkischen Armee seit dem Monar
Juli, und nach fortdauernder Vernachlaßigung
des Dienstes von Seite der fränkischen Lieferan-
ten, der Unterhalt der Pferde für diese Armee
ganz den Gemeinen in den Kantonen Baden,
Argäu, Zürich, Waldstatten, Luzern, Freiburg,
Wallis und Leman zur Last fiel; die Klagen
und Beschwerden der Einwohner erschallten,
Bürger Gelezgeb.-r, in Ihrer Mitte, so wie in
dem Schoose des Direktoriums. Dieses lczte
hat in seinen Archiven häufige Beweise von
allen zu ihrer Erleichterung getroffenen Vcrsü-
gungen.

Da die fränkischen Lieferanten keine Fourage
herbeifchaften, und da doch .die Pferde gefüttert
seyn mußten, so blieben zur Auswahl nur zwei
Mittel übrig: entweder mußte man den frcmki-
sehen Commissars und Militärs unbeschräntt
die Freiheit gestatten, einseitige Requisitionen zu
machen, welches Verwirrung und Erpressungen
verursacht hatte, oder man mußte diesen Re-
Msitionen dadurch Regelmäßigkeit geben, daß

den 24. Oct. i?yy. (2. Brumair« Vlll.)

man sie im Namen des Direktoriums anordnete,
daß man sie gewissen Formalitaten unterwarf,
und auch andere Kantone aufforderte, zu Er?
rich rung von Magazinen das ihrige beizutragen.
Monatlich stiegen die Bedürfnisse der Armee
auf tausend Zentner, und die fränkischen Be-
Horden versprachen getreue Bezahlung des Wer-
thes, wofern man ihnen nur Vorschuß geben
würde. Da kein Augendlik zu verliehren war,
sah sich nach langen Disputen das Direktorium
genöthigt, dem zufolge die erforderlichen Be-
fehle zu ertheilen. Auf die gleiche Weise wur-
den zwei Monate lang die Magazine angefüllt,
zu offenbarer Erleichterung der oberwàhnten
Gemeinden. Nichts destoweniger sah das Di-
rektorium wohl ein, die Lieferung durch Requi-
sitionen müßte für den Staat sowohl, als für
die Partikularen die größten Beschwerlichkeiten
nach sich ziehen, ohne darum den Dienst com-
plet zu liefern. Es that also den Vorschlag,
Unternehmern, die sich für dasselbe damit bela-
den würden, die Mittel vermöge der Rükbe-
zahlung der Darschüsse zu erleichtern, wozu sich
die ftankischen Behörden so feierlich anheischig
gemacht hatten.

Der dieser Botschaft hier beigelegte Vertrag
ist das Resultat dieses Schrittes. Nur nach
reifer Ueberlegung und nach der benöthigten
Zuratheziehung, sowohl des Ministers des In-
nern, ais des Regierungskommissars Robert,
wurde er abgeschlossen. (Die Fortsetzung folgt.)

Litterarische Gesellschaft desKan-
tons Luzern.

Vier und fünf und dreissigste Sitzung,
den 3. und 10. October i?yy.

Präsident: Keller.
In beiden Sitzungen wird die Discussion

über die Frage vorgenommen: „Was kann der
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